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ßerer kreisangehöriger Städte auf kommunalpolitischem Ge
biet erweitert werden, wobei ihnen die zur Erfüllung- ihrer 
größeren Aufgaben erforderlichen Betriebe und Einrichtungen 
zu unterstellen sowie die materiellen und finanziellen Fonds 
zuzuordnen sind. Bezüglich der Verantwortung für die Tätig
keit des Handwerks enthält § 39 Abs. 3 GöV die Möglichkeit, 
durch Beschluß des Rates des Kreises die Anleitung, Planung 
und Kontrolle der Tätigkeit von PGHs, privaten Handwer
kern und Gewerbetreibenden sowie die Erteilung von Gewer
begenehmigungen den Räten der Städte und Gemeinden zu 
übertragen. Die Anwendung dieser Regelung ist nicht von der 
Größe der jeweiligen Stadt oder Gemeinde abhängig, sondern 
davon, ob die betreffende PGH bzw. der private Handwerker 
oder Gewerbetreibende vorwiegend für die Versorgung einer 
bestimmten Stadt oder Gemeinde tätig werden.

Durch die mit einer Erweiterung der Aufgaben verbunde
nen Unterstellung von Betrieben und Einrichtungen unter die 
Räte von Kreisstädten und größeren kreisangehörigen Städ
ten wird diesen Räten zugleich die Verantwortung dafür 
übertragen, durch die Intensivierung in den ihnen unterstell
ten Kapazitäten die Möglichkeiten für die Erfüllung kommu
nalpolitischer Aufgaben zu erweitern.

Überblick über die Gesetzgebung 
im III. Quartal 1985
Der nachstehende Beitrag erstreckt sich auf die im Gesetz
blatt der DDR Teil I Nr. 16 bis 25 sowie in den GBl.-Sonder- 
drucken Nr. 705/1 und Nr. 800/1 veröffentlichten Rechtsvor
schriften.*
Eine bedeutsame, qualitative Weiterentwicklung des Staats
rechts stellt das von der Volkskammer auf ihrer 11. Tagung 
verabschiedete neue Gesetz über die örtlichen Volksvertre
tungen in der DDR vom 4. Juli 1985 (GBl. I Nr. 18 S. 213) dar. 
Das GöV regelt umfassend die Aufgaben, Rechte und Pflich
ten der örtlichen Staatsorgane zur Erfüllung der gegenwärti
gen und künftigen Aufgaben bei der weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft, insbesondere zur 
Verwirklichung der Politik der Hauptaufgabe.* 1 2

Nachfolgeregelungen zum GöV sind der Beschluß des 
Staatsrates der DDR über die Ausweise, das Recht auf un
entgeltliche Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und die 
Erstattung von Auslagen der. Abgeordneten der örtlichen 
Volksvertretungen vom 5. Juli 1985 (GBl. I Nr. 19 S. 237) sowie 
die VO über die Anpassung von Rechtsvorschriften an das 
Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen vom 25. Juli 1985 
(GBl. I Nr. 22 S. 253).

*
Das einheitliche System von Rechnungsführung und Statistik 
ist fester Bestandteil der Leitung und Planung der Volks
wirtschaft der DDR. Die Aufgaben und die Verantwortung 
auf diesem Gebiet werden durch die VO über Rechnungsfüh
rung und Statistik vom 11. Juli 1985 (GBl. I Nr. 23 S. 261) ge
regelt. Rechnungsführung und Statistik sind darauf gerich
tet, die für die Leitung, Planung, wirtschaftliche Rechnungs
führung und Kontrolle notwendigen zahlenmäßigen Informa
tionen den zuständigen Wirtschaftseinheiten und Staatsorga
nen zur Verfügung zu stellen. Dabei stehen die entscheidenden 
Aufgaben der Wirtschafts- und Sozialpolitik im Mittelpunkt. 
Rechnungsführung und Statistik dienen der Vorbereitung 
von Entscheidungen und der Leitung der Plandurchfüh
rung ebenso wie der Information der Werktätigen und ihrer 
wirksamen Unterstützung beim Führen der Haushalts
bücher.

Die grundsätzlichen Regelungen der VO vom 11. Juli 1985 
werden durch spezielle Rechtsvorschriften ergänzt. So be
stimmt die АО über Rechnungsführung und Statistik in den 
Betrieben und Kombinaten vom 6. August 1985 (GB1.-Sdr. 
Nr. 800/1) die zu führenden Rechnungen, die Bewertung und 
Abgrenzung der materiellen und finanziellen Werte der 
volkseigenen Wirtschaft sowie der Betriebe und Kombinate 
des Verbandes der Konsumgenossenschaften und der Verei
nigung der gegenseitigen Bauernhilfe. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind die Staatsorgane, Kombinate und Be
triebe des Binnen- und Außenhandels sowie Betriebe und 
Genossenschaften der sozialistischen Landwirtschaft.

Die АО über die Ordnungsmäßigkeit und den Datenschutz 
in Rechnungsführung und Statistik vom 6. August 1985 (GBl. I 
Nr. 23 S. 267) bezieht sich auf die Erfassung, Verarbeitung, 
Speicherung, Nachweisführung und Berichterstattung zahlen
mäßiger Informationen (Daten) im Geltungsbereich der VO 
vom 11. Juli 1985. Sie bestimmt die allgemeinen Anforderun
gen an die Ordnungsmäßigkeit, die in der wahrheitsgemä

ßen, vollständigen, termingerechten und rationellen Erfassung, 
Verarbeitung, Speicherung und Nachweisführung der Daten, 
ihrer Übermittlung und Berichterstattung bestehen, sowie die 
Anforderungen an die Aufbewahrung, der Dokumente und 
an die Kontrolle der Durchsetzung dieser Regelungen. Grund
lage für die Ordnungsmäßigkeit ist, daß die in Rechtsträger
schaft bzw. im Eigentum der Betriebe, Kombinate und der 
Staatsorgane befindlichen materiellen und finanziellen Mittel 
und Fonds in Rechnungsführung und Statistik vollständig er
faßt und nachgewiesen werden und die vorgeschriebenen 
Verfahren ihrer Bewertung eingehalten werden. Der Daten
schutz in Rechnungsführung und Statistik umfaßt die Maß
nahmen zum Schutz der 'Datenbestände vor unberechtigtem 
Zugriff bzw. unberechtigter Modifikation. Bei der Durchset
zung der АО sind die Rechtsvorschriften zum Schutz von 
Staats- und Dienstgeheimnissen zu beachten.3

Im einzelnen werden die Anforderungen an die Ordnungs
mäßigkeit und den Datenschutz in den Arbeitsstufen und den 
Bestandteilen in Rechnungsführung und Statistik festgelegt, 
so z. B. im Belegwesen und bei der Nutzung der elektroni
schen Datenverarbeitung. Für die Verarbeitung von Daten 
in gesonderten Struktureinheiten der Betriebe und Kombi
nate bzw. in Betrieben und Einrichtungen der Datenverar
beitung sind die dafür notwendigen weiteren Anforderungen 
an Ordnungsmäßigkeit und Datenschutz in der Anlage 2 zur 
АО geregelt.

Die Verantwortung für die Durchsetzung der АО tragen 
die Leiter der Staatsorgane, Kombinate, Betriebe und Ein
richtungen sowie die Vorsitzenden bzw. die Vorstände der 
Genossenschaften. Sie haben die Bestimmungen dieser АО zu 
konkretisieren. Die Hauptbuchhalter, Leiter für Haushalts
wirtschaft bzw. Verantwortlichen für Rechnungsführung 
und Statistik sind verpflichtet, die Gewährleistung der Ord
nungsmäßigkeit und den Datenschutz zu kontrollieren, Ver
stöße zu verhindern bzw. frühzeitig aufzudecken. Die Staat
liche Zentralverwaltung für Statistik und die zuständigen 
Revisionsorgane sind berechtigt, die Einhaltung der Ord
nungsmäßigkeit in Rechnungsführung und Statistik zu prü
fen. Die in § 21 Abs. 7 der VO vom 11. Juli 1985 bestimmten 
Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik bzw. 
die zuständigen Revisionsorgane sind berechtigt, Auflagen 
zur Herstellung der Ordmmgsmäßigkeiit zu erteilen.

Der Ahndung von Verstößen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
und den Datenschutz dienen neu in die АО aufgenommene 
Ordnungsstrafbestimmungen. Sie können gegen Leiter von 
Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen sowie Vorsitzende 
der Genossenschaften und gegen leitende Mitarbeiter ange
wandt werden, die ihrer Verantwortung zur Gewährleistung 
des Datenschutzes nicht nachkommen bzw. ihre Pflichten 
zur Durchsetzung der Ordnungsmäßigkeit verletzen. Gegen 
Hauptbuchhalter, Leiter für Haushaltswirtschaft und Verant
wortliche für Rechnungsführung und Statistik, die ihre Kon- 
trollpflichten verletzen, sind ebenfalls Ordnungsstrafmaßnah
men möglich.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß auch die in 
der VO vom 11. Juli 1985 enthaltenen Ordnungsstrafbestim
mungen und die Befugnis, gegen leitende Mitarbeiter von 
Staatsorganen bzw. gegen Leiter oder leitende Mitarbeiter 
von Fachorganen örtlicher Räte die Einleitung eines Diszipli
narverfahrens zu verlangen, ebenfalls auf die Sicherung der 
Ordnungsmäßigkeit in Rechnungsführung und Statistik ge
richtet sind.3

•

• Zu der ln der Übersicht nicht erwähnten Musterkooperationsver
einbarung für die Kooperation der LPG und VEG, die als Anlage 
zur Bekanntmachung vom 12. Juni 1985 (GBl. I Nr. 17 S. 207) ver
öffentlicht wurde, erscheint ln einem der nächsten Hefte ein Spe
zialartikel.

1 Vgl. zur Erläuterung dieses Gesetzes: „Wachsende Verantwortung 
der örtlichen Volksvertretungen“ (Aus der Begründung durch den 
Vorsitzenden des Ministerrates, W. Stoph, sowie aus der Stellung
nahme des Verfassungs- und Rechtsausschusses, vorgetragen durch 
den Vorsitzenden des Ausschusses, W. Weichelt), NJ 1985, Heft 8, 
S. 311 f.; K. Heuer, „Gedanken zum Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen“, NJ 1985, Heft 9, S. 350 ff.; K. Gläß, „Höhere 
Anforderungen an Tagungen, Organe und Abgeordnete der ört
lichen Volksvertretungen“, NJ 1985, Heft 10, S. 411 ff.; S. Lörler, 
„Die Regelung der wirtschaftsleitenden Tätigkeit der örtlichen 
Staatsorgane lm neuen GöV“, ln diesem Heft.

Weitere Spezialartikel zum GöV werden in den folgenden Hef
ten dieser Zeitschrift erscheinen.

2 Vgl. z. B. § 7 der VO über die Pflichten, die Rechte und die Ver
antwortlichkeit der Mitarbeiter ln den Staatsorganen vom 19. Fe
bruar 1969 (GBl. П Nr. 26 S. 163); die АО zum Schutz der Dienst
geheimnisse vom 6. Dezember 1971 (GBl.-Sdr. Nr. 717) und die АО 
über den Umgang mit Dienstsachen und die Erteilung von Dienst
aufträgen vom 24. Februar 1983 (GBl.-Sdr. Nr. 1119).

3 Mit den kriminalltätsvorbeugenden Aspekten der neuen Regelun
gen über Rechnungsführung und Statistik wird sich ein Spezial
artikel im nächsten Heft befassen.


